
,. .. " - Ir j der Beilagen zu den Stenogl aphlschen Protokollen 
• 

des Nationalrates XVU. Oesetzaebunaspcmxle 

A n t rag No .......... 1.6 .. / A 
Präs.: 0 4. JUNI 1987 

I ............................. . 

der Abgeordneten Hatzenauer, Schärfer .•...•.•••.•••••••••••••.• 
und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das SChulorganisationsgesetz 
geändert wird (10. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr.242/1962, zuletzt ge
ändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.371/1986, wird wie folgt ge
ändert: 

1. Im § 8a Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lautet der dritte Satz: 

"Die Mindestanzahl von Anmeldungen fUr die Abhaltung eines 
al~ernativen Pflichtgegenstandes (mit Ausnahme von Technischem 
Werken und Textilem Werken an der Oberstufe der Volksschule, der 
Hauptschule und den Sonderschulen mi~ dem Lehrplan der Hauptschule), 
eines Freigegens~andes oder einer unverbindlichen Obung darf 15, bei 
Fremdsprachen und Hauswirtschaft 12, bei Technischem Werken und 
Textilem Werken an der Oberstufe der Volksschule, der Hauptschule 
und den Sonderschulen mit dem Lehrplan der Hauptschule ein Viertel 
der KlassenschUlerhöchstzahl (§§ 14 Abs. 1, 21 Abs. 1 sowie 27 
Abs. 1 und 2) nicht unterschreiten; an Sonderschulen darf mit Aus
nahme der alternativen Pflichtgegenstände Technisches Werken und 
Textiles Werken bei einer Klassenschülerhöchstzahl von 15 Schülern 
die Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen 8, bei einer Klassen
schülerhöchstzahl von 10 die Mindestzahl von 6 und bei einer 
Klassenschülerhöchstzahl von 8 die Mindestzahl von 5 Schülern nicht 
unterSChreiten; die Mindestzahl für den Förderunterricht gemäß § 8 
lit.f sublit. aa darf 8, jene für den Förderunterricht gemäß § 8 
lit.f sublit. cc 6 nicht unterschreiten und jeweils 12 nicht über
schreiten, für den Förderunterricht 1n der Grundschule und der Son
derschule in allen Fällen jedoch 3 nicht unterschreiten und 10 nicht 
überschreiten und fUr den Förderunterricht in den leistungs
differenzierten Pflichtgegenständen in der Berufsschule in allen 
Fällen 6 nlcht unterschreiten und 10 nicht überschreiten." 
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2. Dem § 8a Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) wird folgender Satz 
angefügt: 

"Wird dennoch die für die alternativen Pflichtgegenstinde Tech
nisches Werken und Textiles Werken an der Oberstufe der Volksschule, 

der Hauptschule und den Sonderschulen mit dem Lehrplan der Haupt

schule vorgesehene Mindestzahl nicht erreicht, kann die Führung dann 

vorgesehen werden, wenn sich mindestens ein Drittel der Schüler der 
betreffenden Klasse anmeldet." 

3. Der § 10 Abs. 3 lautet: 

"(3) Im Lehrplan (§ 6) der Oberstufe sind vorzusehen: 

a) als Pflichtgegenstände: Religion, Deutsch, Lebende Fremd

sprache, Geschichte und Sozialkunde, Geographie und Wirt
schaftskunde, Mathematik, Geometrisches Zeichnen, Biologie 

und Umweltkunde, Physik und Chemie, Musikerziehung, Bild

nerische Erziehung, Werkerziehung (für Knaben und Mädchen 

gemeinsam oder getrennt) in der 5. und 6. Schulstufe, Haus

wirtschaft, Leibesübungen. 

b) als alternative Pflichtgegenstände: Technisches Werken sowie 

Textiles Werken, in der 7. und 8. Schulstufe. 

Die Bildungs- und Lehraufgaben sowie der Lehrstoff haben sich je 

nach den 5rtlichen Gegebenheiten am Lehrplan der Hauptschule (§ 16) 

zu orientieren. Als Freigegenstände sind Kurzschrift und Maschin

schreiberi vorzusehen." 

4. Der § 14 Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lautet: 

"(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat zu be~timmen, bei welcher 

Schülerzahl der Unterricht in Geometrischem Zeichnen, Werkerziehung, 

Hauswirtschaft, Technischem Werken, Textilem Werken, Leibesübungen 

sowie in Lebender Fremdsprache statt für die gesamte Klasse inSchü

lergruppen zu erteilen ist. Die Schülerzahl, bei welcher der Unter

richt in Schülergruppen zu erteilen ist, darf für den Unterricht in 

Werkerziehung, Technischem Werken und 1n Textilem Werken 20, in Geo

metriSChem Zeichnen und in Hauswirtschaft 16, in Leibesübungen und 

in Lebender Fremdsprache 30 nicht unters~hre1ten; dies gilt nicht 

für die Trennung des Unterrichtes in Leibesübungen nach Geschlech

tern. Die Ausführungsgesetzgebung kann vorsehen, daß in den Gegen

ständen Geometrisches Zeichnen, Werkerziehung, Hauswirtschaft, 
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Technisches Werken, Textiles Werken und Leibesübungen Schüler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schul~n zusammengefaßt werden 
können, soweit die auf Grund des Abs. 1 und des ersten Satzes dieses 
Absatzes bestimmte Schßlerzahl nicht aberschritten wird." 

5. Der § 16 Abs. 1 lautet: 

"§ 16. (1) Im Lehrplan (§ 6) der Hauptschule sind vorzusehen: 

a) als Pflichtgegenstände: Religion, DeutSCh, Lebende 
Fremdsprache, Geschichte und Sozialkunde, Geographie 
und Wirtschaftskunde, Mathematik, Geometrisches Zeich
nen, Biologie und Umweltkunde, Physik und Chemie, 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Schreiben, 
Werkerziehung (far Knaben und Mädchen gemeinsam oder 

getrennt) in der 5. und 6. Schulstufe, Hauswirtschaft, 
Leibesübungen; 

b) als alternative Pflichtgegenstände: Technisches Werken 
sowie Textiles Werken, in der 7. und 8. Schulstufe." 

6. Der § 21 Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lautet: 

~(3) Die Ausfnhrungsgesetzgebung hat ferner zu besti~men, bei 
welcher Schalerzahl der Unterricht in Geometrischem Zeichnen, Werk
erziehung, Hauswirtschaft, Technischem Werken und in Textilem Werken 
statt für die gesamte Klasse in Schalergruppen zu erteilen ist. Die 
SChülerzahl, bei welcher der Unterricht in Schülergruppen zu ertei
len ist, darf für den Unterricht in Werkerziehung, Technischem Wer
ken und in Textilem Werken 20, in Geometrischem Zeichnen und in 
Hauswirtschaft 16 nicht unterschreiten. Die Ausführungsgesetzgebung 
kann vorsehen, daß in den Gegenständen Geometrisches Zeichnen, Werk
erziehung, Hauswirtschaft, Technisches Werken, Textiles Werken sowie 

bei der Trennung nach Geschlechtern in Leibesübungen Schaler 
mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zusammengefaßt werden 
können." 

1. § 21 Abs. 3 (Grundsatzbestimmung) lautet: 

"(3) Die AusfUhrungsgesetzgebung hat zu bestimmen, bei welcher 
Schalerzahl der Unterricht in Geometrischem Zeichnen, Werkerziehung, 
HauswirtSChaft, Technischem Werken und in Textilem Werken statt für 
die gesamte Klasse in SchUlergruppen zu erteilen ist. Die 
m 
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Ausführungsgesetzgebung kann vorsehen, daS 1n diesen Gegenständen 
und in Leibesübungen Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zusammengefaßt werden können, soweit die auf Grund der 
Abs. 1 und 2 und des ersten Satzes dieses Absatzes bestimmte Schü
lerzahl nicht überschritten wird." 

8. Im § 52 lautet der erste Satz: 

"Die berufsbildenden mittleren Schulen haben die Aufgabe, den 
Schülern jenes fachliche grundlegende Wissen und Können zu ver
mitteln, das unmittelbar zur Ausübung eines Berufes auf gewerb
lichem, technischem, kunstgewerblichem, kaufmännischem, hauswirt
schaftlichem und sonstigem wirtschaftlichen oder sozialem Gebiet be
r~higt.n 

9. Im 11. Hauptstück Teil B Abschnitt 11 wird die Schulartbe
zeichnung "Fachschule rür wirtschaftliche Frauenberufe" bzw. "Bun
desfachschule für wirtschaftliche Frauenberufe" durch die Schulart
bezeichnung "Fachschule für wirtschaftliche Berufe" bzw. "Bundes
fachschule für wirtschaftliche Berufe" ersetzt und grammatikalisch 
der jeweiligen Bestimmung angepaßt. 

10. Im § 62 lauten die Abs. 1 und 3: 

"(1) Die Fachschulen für wirtschaftliche Berufe umfassen einen 
ein- bis dreijährigen Bildungsgang und dienen der Erwerbung der Be
fähigung zur Ausübung eines hauswirtschaft lichen oder sonstigen 
wirtSChaftlichen Berufes. 

(3) In den Lehrplänen (§ 6) der einzelnen Arten der Fachschulen 
für wirtschaftliche Berufe sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 

a) Religion, Deutsch, StaatSbürgerkunde, Leibesübungen; im 
Lehrplan der mehrjährigen Fachschulen für wirtschaftliche 
Berufe überdies Geschichte und Geographie; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforder
lichen naturwissenschaftlichen, fremdsprachlichen, facht
heoretischen, praktischen, betriebswirtschaftlichen, lebens
kundlichen und musischen Unterrichtsgegenständen." 
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11. Im 11. Hauptstück Teil B Abschnitt 111 wird die Schulart
bezeichnung "Höhere Lehranstalt rür wirtschaftliche Frauenberufe" 
bzw. "Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe" 
durch die Schulartbezeichnung "Höhere Lehranstalt für wirtschaft
liche Berufe" bzw. "Höhere Bundeslehranstalt fUr wirtschaftliche 
Berufe" ersetzt und grammatikalisch der jeweiligen Bestimmung ange
paßt. 

12. § 65 lautet: 

"§ 65. Die berufsbildenden höheren Schulen haben die Aufgabe 
den Schülern eine höhere allgemeine und fachliche Bildung zu ver
mitteln, die sie zur Ausübung eines gehobenen Berufes auf tech
nischem, gewerblichem, kunstgewerblichem, kaufmännischem, hauswirt
schaftlichem oder sonstigem wirtschaftlichen Gebiet befähigt und sie 
zugleich zur Hochschulreife zu führen." 

13. Im § 76 Abs. 1 lautet der erste Satz: 

"Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe dient der 
Erwerbung höherer wirtschaftlicher Biidung, die zur Ausübung geho
bener Berufe in betriebsmäßigen Großhaushalten und auf ähnlichen Ge
bieten befähigt, und auch der Vorbereitung auf Sozialberufe." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe der folgenden Be
stimmungen in Kraft: 

1. Artikel I Z 1 bis 7 mit 1. September 1987, hinsichtlich 
der 8. Schulstufe mit 1. September 1988, 

2. im übrigen mit 1. September 1987. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits 
von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
treten frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft. 

72/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 5 von 6

www.parlament.gv.at



- 6 -

(3) Die Ausführungsgesetze zu Artikel I Z " 2, 4, 6 und 7 sind 
innerhalb eines Jahres zu erlassen und mit 1. September 1987, hin
sichtlich der 8. Schulstufe mit ,. September 1988 in Kraft zu 
setzen. 

(4) Hit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit sie in 
die Zuständigkeit des Bundes fällt, sowie mit der Wahrnehmung der 
dem Bund gemäß Artikel 14 Abs.8 B-VG zustehenden Rechte auf dem 
durch dieses Bundesgesetz geregelten Gebiet ist der Bundesminister 
für Unterricht, Kunst und Sport betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem Unterrichts
ausschuß zuzuweisen. 

Kosten: Mehrkosten sind nicht zu erwarten. 

.. 
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